
Ehe- und Erbvertrag
mit Meistbegünstigung
Welche Vorteile kann ein Ehe- und Erbvertrag bringen?

Anwaltskanzlei
Gian Reto Pedolin
Rechtsanwalt und öffentliche Urkundsperson

Gian Reto Pedolin, Rechtsanwalt und öffentliche Urkundsperson, 
Im Baumgarten 1, 8585 Langrickenbach

QR-Code mit Ihrem Handy scannen und 
Kontaktdaten speichern

Anrufen: 071 695 24 24

E-Mail: gian.pedolin@schweizer-rechtsanwalt.com

Kontaktformular ausfüllen: www.schweizer-rechtsanwalt.com/kontaktformular

Kontakt

Hier können Sie Ihren möglichen finanziellen Vorteil ausrechnen lassen
https://schweizer-rechtsanwalt.com/ehe

Immobilien-Erhalt, damit der überlebende Ehepartner das gemeinsame Heim behalten 
kann.

Finanzielle Sicherheit, damit der überlebenden Ehepartner einen würdigen Lebensabend 
geniessen kann.

Schutz vor Forderungen Dritter: verkleinert das Risiko, dass Banken oder Gläubiger 
zusätzliche Sicherheiten verlangen.

Gezielte Vermögensnachfolge: Ermöglicht auch Ehepartnern ohne Kinder eine 
massgeschneiderte Regelung der Erbfolge, einschliesslich der Bestimmung von Nacherben.

Schutzklauseln für Nachkommen: Ermöglicht Ausnahmen von der Meistbegünstigung, um 
Vermögen für Nachkommen zu sichern, z.B. bei hohen Pflegekosten des überlebenden 
Partners.
 

Kann ein solcher Ehe- und Erbvertrag auch ohne Beurkundung gemacht werden?
Nein, ein solcher Vertrag ist zwingend zu beurkunden, was RA Pedolin gerne für Sie macht.


